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Text 

§ 79. 

(1) Die Teilung eines Geschäftsanteiles ist, den Fall der Vererbung ausgenommen, nur zulässig, wenn im 
Gesellschaftsvertrage den Gesellschaftern die Abtretung von Teilen eines Geschäftsanteiles gestattet ist. Dabei 
kann die Zustimmung der Gesellschaft zur Abtretung von Teilen überhaupt oder doch zur Abtretung an 
Personen, die der Gesellschaft nicht schon als Gesellschafter angehören, vorbehalten werden. 

(2) Im Gesellschaftsvertrage kann auch die Zustimmung der Gesellschaft zur Teilung von Geschäftsanteilen 
verstorbener Gesellschafter unter deren Erben vorbehalten werden. 

(3) Die Zustimmung der Gesellschaft bedarf der schriftlichen Form; sie muß die Person des Erwerbers und 
den Betrag der Stammeinlage bezeichnen, der von dem Erwerber übernommen wird. 

(4) Die Vorschriften des § 78, ferner jene über den Mindestbetrag einer Stammeinlage und über die 
Mindesteinzahlung darauf finden auch bei der Teilung von Geschäftsanteilen Anwendung. 


